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Betrieblicher Einsatz flexibler Erwerbsformen
Holger Schäfer, Januar 2020

Zusammenfassung
Die betriebliche Nutzung flexibler Erwerbsformen wie Befristungen, Zeitarbeit oder 
Werkverträge steht im Verdacht, auf Kosten der Entwicklung der Kernbelegschaf-
ten zu expandieren. Eine Auswertung des IAB-Betriebspanels zeigt indes, dass nur 
in wenigen Betrieben ein solcher Austauschprozess stattfand. Höher ist die Anzahl 
der Betriebe, in denen flexible Erwerbsformen weniger genutzt und dafür die 
Kernbelegschaft ausgeweitet wurde. So reduzierten im Zeitraum 2012 bis 2017 nur 
5,4 Prozent der Betriebe die Anzahl der unbefristet Beschäftigten, während sie die 
Anzahl der befristet Beschäftigten ausweiteten. Umgekehrt weiteten aber 8,3 Pro-
zent der Betriebe die Anzahl der unbefristet Beschäftigten aus und reduzierten 
zugleich die Anzahl der befristet Beschäftigten. Betriebe, die flexible Erwerbsformen 
nutzen, stehen überdurchschnittlich häufig einer unsicheren Geschäftsentwicklung 
gegenüber. Dies ist ein Indiz dafür, dass die betriebliche Einsatzstrategie darauf 
abzielt, Unsicherheiten über die künftige Arbeitskräftenachfrage zu begegnen. Eine 
Erschwerung des Einsatzes durch Regulierungen könnte mithin zu einer Reduzie-
rung der Beschäftigung beitragen, wenn die Betriebe das Risiko einer unbefristeten 
Beschäftigung nicht eingehen.

Stichwörter: Befristungen, Zeitarbeit, Werkverträge, Teilzeit
JEL-Klassifikation: J20, J63
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Flexible Erwerbsformen: Ersatz oder Ergänzung für Normalarbeit?
Der betriebliche Einsatz flexibler Erwerbsformen wie Befristungen oder Zeitarbeit 
wird seit vielen Jahren kritisch diskutiert. So besagt eine These, dass sogenannte 
„atypische“ Erwerbsformen wie Teilzeit, Befristungen oder Zeitarbeit an Bedeutung 
gewinnen, während das „Normalarbeitsverhältnis“ – die unbefristete, abhängige 
Beschäftigung in Vollzeit außerhalb der Zeitarbeit – an Bedeutung verliere (Brink-
mann et al., 2006). Dahinter steht die Vermutung einer substitutionalen Beziehung 
zwischen Normalarbeit und flexiblen Erwerbsformen. Betriebe setzen demnach 
vermehrt flexible Erwerbsformen ein, weil diese im Falle von Schwankungen der 
Arbeitskräftenachfrage mit geringeren Anpassungskosten verbunden seien. Dem-
gegenüber stehen zwar höhere Transaktionskosten, diese verlieren aber im Zuge 
des technischen Fortschritts an Gewicht (Neubäumer/Tretter, 2008). 

Die Entwicklung in der jüngeren Zeit zeigt indes, dass die These nicht einwandfrei 
empirisch belegbar ist. Vielmehr trägt die Expansion flexibler Erwerbsformen zu 
einer Ausweitung der Erwerbsbeteiligung insgesamt bei, was eher auf eine gesamt-
wirtschaftlich komplementäre Beziehung hindeutet (Schäfer, 2010; Beznoska et

Abbildung: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/3sP2AMPSdazpEPp

Bevölkerung von 15 bis 64 Jahren nach Erwerbsstatus
in Prozent 

Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtscha
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 al., 2016, 32 f.). So stieg im Zeitraum 2005 bis 2018 zwar der Anteil der Beschäftigten 
in atypischen Beschäftigungsformen an der Erwerbsbevölkerung von 12 auf 14 
Prozent. Im gleichen Zeitraum nahm indes der Anteil der Beschäftigten im 
Normalarbeitsverhältnis von 40 auf 49 Prozent zu (Abbildung). Die Frage, wie sich 
flexible Erwerbsformen entwickeln, ist von Bedeutung, weil ihnen zugleich ein 
höheres Maß an Prekarität unterstellt wird (DGB, 2017). Daraus werden Forderungen 
nach einer gesetzlichen Einschränkung ihres Einsatzes in den Betrieben abgeleitet. 
Solche Forderungen haben auch konkreten Eingang in die politische Debatte ge-
funden, zum Beispiel hinsichtlich der Einschränkung von Möglichkeiten zur Be- 
fristung von Arbeitsverträgen. Aufgrund dessen wird die befristete Beschäftigung 
im Folgenden besonders berücksichtigt.

Instrumente externer betrieblicher Flexibilität
Grundsätzlich können Betriebe Schwankungen der Arbeitskräftenachfrage mit 
Instrumenten der internen und der externen Flexibilität begegnen. Instrumente 
der internen Flexibilität – zum Beispiel Kurzarbeit, Überstunden oder Arbeitszeit-
konten – wirken sich nicht auf die Anzahl der Beschäftigten im Betrieb aus (Pfeifer, 
2005). Instrumente der externen Flexibilität sind einerseits Entlassungen oder 
Neueinstellungen. Diese unterliegen einem in Deutschland vergleichsweise strikt 
gestalteten Kündigungsschutz (Schäfer/Schmidt, 2011). Aus diesem Grund greifen 
Betriebe andererseits auf weitere Instrumente der externen Flexibilität zurück, zum 
Beispiel auf Befristungen, Zeitarbeit oder Werkverträge. Schwankungen der Ar-
beitskräftenachfrage können durch Anpassung von Randbelegschaften ausgegli-
chen werden – ohne kostenträchtige Anpassungen der Kernbelegschaft. Dabei 
stellt sich die Frage, ob die betriebliche Einsatzlogik eine komplementäre ist 
(flexible Erwerbsformen ergänzen Kernbelegschaften) oder ob es sich um ein 
substitutionales Verhältnis handelt (die Betriebe ersetzen Kernbelegschaften 
systematisch aus Kostengründen durch Randbelegschaften) (Flüter-Hoffmann/
Stettes, 2011). 

Geringere Anpassungskosten sind allerdings nur ein Motiv, um flexible Erwerbs-
formen zu nutzen. Ein weiteres wichtiges Motiv besteht in der Screening-Funktion. 
Befristungen oder Zeitarbeit erlauben es den Betrieben, potenzielle Mitarbeiter 
über die übliche Probezeit hinaus auf ihre Eignung zu prüfen (Boockmann/Hagen, 
2005). 
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Fragestellung, Daten und Methode
Im Folgenden wird zunächst der Frage nachgegangen, ob und inwieweit sich sub-
stitutionale oder komplementäre Einsatzstrategien zwischen einzelnen Formen 
flexibler Arbeit zeigen, das heißt, ob Betriebe zum Beispiel Befristungen abgebaut 
haben, um stattdessen in stärkerem Maß Zeitarbeit zu nutzen. Anschließend wird 
geprüft, inwieweit Betriebe flexible Erwerbsformen eher als Ersatz für weniger 
flexible Vertragsformen einsetzen oder sie ergänzend dazu nutzen. Letztlich werden 
Betriebe mit unterschiedlichen Einsatzstrategien auf unterschiedliche Charakte-
ristika untersucht. Betriebe werden danach klassifiziert, ob sie im Untersuchungs-
zeitraum die Anzahl der Beschäftigten in einer Erwerbsform gesenkt oder gesteigert 
haben oder ob sie konstant geblieben ist. Aus der Kreuztabellierung dieser Klassi-
fizierungen können Rückschlüsse auf Einsatzstrategien gezogen werden. Betrach-
tet werden Längsschnitte in den Zeiträumen 2012 bis 2017 und 2016 bis 2017. Als 
Datenquelle dient das IAB-Betriebspanel, eine repräsentative Wiederholungsbe-
fragung von rund 16.000 Betrieben in Deutschland mit mindestens einem sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten (Fischer et al., 2009). Als flexible Erwerbs-
formen können Befristungen, Zeitarbeit, Werkverträge und Teilzeit untersucht 
werden.

Horizontale Substitution flexibler Erwerbsformen
Die flexiblen Erwerbsformen Befristungen, Werkverträge und Zeitarbeit stehen 
nicht nur in einem Zusammenhang mit der Entwicklung der Normalarbeitsverhält-
nisse, sondern sind gegebenenfalls auch gegeneinander substituierbar. Die pas-
sende Erwerbsform ist abhängig von betrieblichen Anforderungen, aber ebenfalls 
vom rechtlichen Rahmen. In einem Rechtsrahmen mit gering ausgeprägtem ge-
setzlichem Kündigungsschutz erscheint die Befristung von Arbeitsverträgen wenig 
dringlich. Darüber hinausgehende Flexibilitätsanforderungen können eher mit 
Instrumenten wie der Arbeitnehmerüberlassung erfüllt werden. Ist dagegen die 
Zeitarbeit selbst stark reguliert, kann es attraktiv sein, andere Instrumente wie 
Werkverträge zu nutzen. Änderungen des rechtlichen Rahmens, aber auch der 
betrieblichen Anforderungen können Substitutionsprozesse zwischen einzelnen 
flexiblen Erwerbsformen begründen.

Weder in einem kurzen Betrachtungszeitraum von 2016 bis 2017 noch in einem 
längeren von 2012 bis 2017 gab es einen nennenswerten Anteil der  Betriebe, die
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Tabelle 1: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/MW2eXczo9zZYzDd

die Anzahl der im Betrieb eingesetzten Zeitarbeitnehmer steigerten und gleichzei-
tig die Anzahl der Werkvertragsbeschäftigten reduzierten (Tabelle 1). Auch die 
umgekehrte Wirkungsrichtung ist kaum zu beobachten. Sehr gering war ebenso 
der Anteil der Betriebe, die die Nutzung beider Erwerbsformen gleichzeitig inten-
sivierten oder einschränkten. Der bei weitem größte Anteil der Betriebe hat die 
Nutzung der jeweiligen Erwerbsform nicht verändert – darunter überwiegend 
solche, die weder zu Beginn noch am Ende des Beobachtungszeitraums überhaupt 
Zeitarbeit oder Werkverträge nutzten. 

Größere Bewegungen werden erkennbar, wenn die Veränderung der Anzahl be- 
fristet Beschäftigter auf der einen und die zusammengefasste Nutzung von Zeitar-
beit und Werkverträgen auf der anderen Seite betrachtet werden. Zwar ist auch 
hier eine gegenseitige Substitution genauso selten wie eine komplementäre Nut-
zung. Dafür besteht – in der längerfristigen Perspektive – ein Anteil von über 17 

Tabelle 1

Gesunken 0,2 4,2 0,2
Gleich geblieben 1,6 88,3 1,7
Gestiegen 0,2 3,6 0,2

Prozent der Betriebe
 Veränderung der Beschä�igtenanzahl nach Erwerbsform  

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

Quellen: IAB-Betriebspanel; Institut der deutschen Wirtscha�

Werkverträge Gesunken Gestiegen

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

2016 bis 2017

2012 bis 2017

Zeitarbeit

Gesunken Gleich geblieben GestiegenWerkverträge Gesunken Gestiegen

2016 bis 2017 Zeitarbeit

Gesunken 0,4 5,9 0,2
Gleich geblieben 2,0 84,9 2,0
Gestiegen 0,2 4,1 0,3

Gesunken 0,9 4,0 1,0
Gleich geblieben 7,8 72,9 7,8
Gestiegen 0,7 3,8 1,0

Gesunken Gleich geblieben GestiegenWerkverträge Gesunken Gestiegen

2016 bis 2017 Zeitarbeit

Gesunken Gleich geblieben GestiegenWerkverträge und Zeitarbeit Gesunken Gestiegen

2016 bis 2017 Befristungen

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen2012 bis 2017

Gesunken 1,8 5,4 1,4
Gleich geblieben 9,1 67,6 8,4
Gestiegen 1,1 4,0 1,3

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/MW2eXczo9zZYzDd
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Prozent der Betriebe, der die Nutzung befristeter Beschäftigung variiert, auch wenn 
der Anteil von Zeitarbeit und Werkverträgen unverändert bleibt. Der Anteil der 
Betriebe, die Befristungen ausweiten und im gleichen Zeitraum Zeitarbeit und 
Werkverträge weniger häufig einsetzen, ist zwar größer als die umgekehrte Rich-
tung. Die Differenz ist mit 0,3 Prozentpunkten aber äußerst gering. Etwas deutlicher 
ist das Bild, wenn die Betriebe mit konstanter Nutzung einbezogen werden. So 
haben in der langen Frist 9,8 Prozent der Betriebe Befristungen ausgebaut, ohne 
auf der anderen Seite Zeitarbeit und Werkverträge häufiger zu nutzen. Umgekehrt 
haben nur 5,1 Prozent der Betriebe Zeitarbeit und Werkverträge häufiger genutzt, 
ohne gleichzeitig mehr Personen befristet zu beschäftigen. Der Nutzungsgrad der 
Flexibilisierungsinstrumente hat sich demnach – wenn auch wenig ausgeprägt – 
von Zeitarbeit und Werkverträgen weg hin zu befristeter Beschäftigung verschoben.

Vollzeit versus Teilzeit
Aufgrund ihrer im Zeitablauf steigenden Bedeutung, der geringeren Stundenlöhne, 
des geringeren Einkommens und der daraus resultierenden geringeren Ansprüche 
an Alterssicherungssysteme wird Teilzeit mitunter zu den atypischen Beschäfti-
gungsformen mit erhöhtem prekärem Potenzial gezählt – oft zu Unrecht, da zum 
Beispiel die Einkommenssituation immer im Haushaltskontext betrachtet werden 
muss. Aus betrieblicher Sicht ist Teilzeitarbeit kaum flexibler einsetzbar als Voll-
zeitarbeit. Eine Substitution von Vollzeitbeschäftigung durch mehrere Teilzeitbe-
schäftigungen erscheint zudem nicht in jedem Fall betriebswirtschaftlich vorteil-
haft, da selbst dort, wo es geringere Stundenlöhne gibt, diese durch geringere 
Produktivität und gleich hohe Fixkosten wie bei Vollzeit erklärbar sein können 
(Wolf, 2010). Dennoch besteht offenbar vielerorts die Befürchtung, Vollzeitbeschäf-
tigungsverhältnisse würden durch mehrere Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse 
ersetzt.

Die empirische Auswertung kann diese These weder bestätigen noch falsifizieren. 
In einer kurzen Frist von einem Jahr reduzierten 14,4 Prozent der Betriebe Vollzeit-
stellen und bauten gleichzeitig Teilzeitstellen auf (Tabelle 2). Demgegenüber 
steigerte ein leicht höherer Anteil von 16,6 Prozent die Anzahl der Vollzeitstellen 
und reduzierte gleichzeitig die Anzahl der Teilzeitstellen. In der längeren Frist von 
fünf Jahren verhielt es sich hingegen umgekehrt. Hier ist der Anteil der Betriebe 
leicht höher, die Vollzeitstellen reduzierten und gleichzeitig Teilzeitbeschäftigung
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Tabelle 2: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/S4seTAGgpSNfqj9

aufbauten. In beiden Fällen ist die Differenz zwischen beiden Gruppen mit 2 bis 3 
Prozentpunkten jedoch gering.

Zu berücksichtigen ist bei der Interpretation der Befunde, dass die Wahl zwischen 
Vollzeit und Teilzeit nicht ausschließlich eine Frage der betrieblichen Einsatzlogik 
ist, sondern nicht zuletzt auch eine Frage der Arbeitszeitpräferenzen der Arbeit-
nehmer. Nur 14 Prozent der Teilzeitbeschäftigten wünschen eine Vollzeitbeschäf-
tigung, hingegen wünschen 17 Prozent der Vollzeitbeschäftigten eine Teilzeitbe-
schäftigung (Schäfer, 2018, 68). Mithin kann eine Tendenz zu mehr Teilzeit in einem 
Betrieb auch Folge von realisierten Wünschen zur Verkürzung der Arbeitszeit unter 
das betriebsübliche Niveau sein.

Befristete versus unbefristete Beschäftigung
Ein anderes Bild zeigt sich, wenn die Entwicklung der Anzahl befristet und unbe-
fristet Beschäftigter in den Betrieben betrachtet wird. Dass befristete Beschäftigung 
aus Sicht der Betriebe ein höheres Maß an numerischer Flexibilität mit sich bringt 
als unbefristete Beschäftigung, dürfte unstrittig sein. Dennoch haben die Betriebe 
im Saldo keineswegs unbefristete Beschäftigung zugunsten von befristeter Be-
schäftigung abgebaut. Vielmehr ist der Anteil der Betriebe, die unbefristete Be-
schäftigung ausgebaut haben und befristete Beschäftigung abbauten, mit – je nach 
Zeitraum – 7 bis 8 Prozent größer als der Anteil von 5 bis 6 Prozent der Betriebe, 
die den umgekehrten Weg einschlugen (Tabelle 3). Im Zeitraum 2012 bis 2017 ha-

Gesunken 2,7 5,7 16,6
Gleich geblieben 6,1 34,2 8,1
Gestiegen 14,4 7,4 4,9

Veränderung der Beschä�igtenanzahl in Vollzeit- und Teilzeitarbeit

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

Quellen: IAB-Betriebspanel; Institut der deutschen Wirtscha�

Werkverträge Gesunken Gestiegen

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

2016 bis 2017

2012 bis 2017

Zeitarbeit

Gesunken Gleich geblieben GestiegenTeilzeit Gesunken Gestiegen

2016 bis 2017 Vollzeit

Gesunken 6,0 6,6 15,4
Gleich geblieben 7,8 16,3 9,3
Gestiegen 18,3 8,4 11,9

Tabelle 2

Prozent der Betriebe

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/S4seTAGgpSNfqj9
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Tabelle 3: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/W8jC83z5Zs6EfHQ

ben 38 Prozent der Betriebe die unbefristete Beschäftigung ausgeweitet, ohne 
gleichzeitig auch mehr Arbeitnehmer befristet zu beschäftigen. Umgekehrt haben 
nur 6,7 Prozent der Betriebe die befristete Beschäftigung ausgeweitet, ohne gleich-
zeitig ebenfalls die unbefristete Beschäftigung zu steigern. Rund 42,5 Prozent der 
Betriebe weiteten im Zeitraum 2012 bis 2017 die Anzahl unbefristet Beschäftigter 
aus, hingegen taten dies bei der befristeten Beschäftigung nur 11,2 Prozent der 
Betriebe.

Auf der betrieblichen Ebene zeigen sich somit keine Anzeichen für eine gesamt-
wirtschaftlich dominierende betriebliche Strategie einer Substitution von unbe- 
fristeter durch befristete Beschäftigung. Wenn überhaupt, erfolgte eine Substitu-
tion eher in die umgekehrte Richtung. Der Befund korrespondiert mit der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung der befristeten Beschäftigung. Im fraglichen Zeitraum 
2012 bis 2017 sank die Anzahl befristet Beschäftigter von 2,64 auf 2,55 Millionen. 
Noch deutlicher war der Rückgang des Anteils befristet Beschäftigter an allen 
abhängig Kernerwerbstätigen, der von 8,4 auf 7,6 Prozent zurückging (Statistisches 
Bundesamt, 2019). Die abnehmende Nutzung befristeter Arbeitsverträge kann 
durch die abnehmende wirtschaftliche Unsicherheit in der Folge eines langanhal-
tenden Konjunkturaufschwungs begründet sein. 

Gesunken 1,2 1,1 7,2
Gleich geblieben 14,7 45,7 19,2
Gestiegen 5,6 1,7 2,6

Veränderung der Beschä�igtenanzahl in befristeter und 
unbefristeter Beschä�igung   

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

Quellen: IAB-Betriebspanel; Institut der deutschen Wirtscha�

Werkverträge Gesunken Gestiegen

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

2016 bis 2017

2012 bis 2017

Zeitarbeit

Gesunken Gleich geblieben GestiegenBefristet Beschä�igte Gesunken Gestiegen

2016 bis 2017 Unbefristet Beschä�igte

Gesunken 2,7 1,0 8,3
Gleich geblieben 22,4 24,8 29,7
Gestiegen 5,4 1,3 4,5

Tabelle 3

Prozent der Betriebe

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/W8jC83z5Zs6EfHQ
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Direkte versus indirekte Beschäftigung
Eine weitere Substitutionsmöglichkeit besteht darin, Kernbelegschaften abzubau-
en und stattdessen verstärkt flexible Randbelegschaften außerhalb eines Arbeits-
vertragsverhältnisses zu nutzen. Letzteres ist in Form des Einsatzes von Arbeitneh-
merüberlassung sowie der Beauftragung von Dienstleistern oder Zulieferern im 
Rahmen von Werkverträgen möglich. Der Anteil der Betriebe, bei denen sich die 
Nutzung dieser externen Erwerbsformen im Beobachtungszeitraum nicht verändert 
hat, ist mit über 85 Prozent sehr hoch (Tabelle 4). Überwiegend handelt es sich 
dabei um Betriebe, die zu keinem Zeitpunkt eine dieser Erwerbsformen nutzten. 
Vor diesem Hintergrund entspricht es der Erwartung, wenn die Daten kaum nen-
nenswerte Substitutionsprozesse zeigen. So haben selbst in der langen Frist nur 
rund 2 Prozent der Betriebe die Nutzung externer Erwerbsformen ausgeweitet und 
gleichzeitig die Anzahl der direkt Beschäftigten reduziert. Mehr als doppelt so hoch 
war der Anteil der Betriebe, die umgekehrt einen Weg zum Insourcing von Beschäf-
tigung beschritten. Die These vom Abbau der Kern- zugunsten von Randbeleg-
schaften findet mithin keine empirische Bestätigung. Noch deutlicher wird dies, 
wenn die Betriebe mit unveränderter Beschäftigtenanzahl in einer Erwerbsform 
mitberücksichtigt werden. So haben von 2012 bis 2017 gut 38 Prozent der Betriebe 
ihre Kernbelegschaft vergrößert, ohne gleichzeitig die Randbelegschaft zu erwei-
tern. Gleichzeitig haben aber nur 3 Prozent der Betriebe ihre Randbelegschaft 
erweitert, ohne auch die Kernbelegschaft zu vergrößern.

Tabelle 4: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/P3R9FaKs5txABiY

Gesunken 1,4 2,4 2,2
Gleich geblieben 17,4 47,2 23,9
Gestiegen 1,3 2,0 2,2

Veränderung der Beschä�igtenanzahl in direkter und 
indirekter  Beschä�igung

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

Quellen: IAB-Betriebspanel; Institut der deutschen Wirtscha�

Werkverträge Gesunken Gestiegen

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

2016 bis 2017

2012 bis 2017

Zeitarbeit

Gesunken Gleich geblieben GestiegenWerkverträge und Zeitarbeit Gesunken Gestiegen

2016 bis 2017  Direkt Beschä�igte insgesamt

Gesunken 2,3 1,3 4,9
Gleich geblieben 25,8 25,8 33,5
Gestiegen 2,1 1,3 3,2

Tabelle 4

Prozent der Betriebe

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/P3R9FaKs5txABiY
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Flexible versus unbefristete Beschäftigung
Als Gesamtbetrachtung bietet es sich an, die Entwicklung der zusammengefassten 
Beschäftigung in den flexiblen Erwerbsformen Befristungen, Zeitarbeit und Werk-
verträge mit der Entwicklung der unbefristeten, direkten Beschäftigung als Indi-
kator der weniger flexiblen Kernbelegschaft zu vergleichen. Teilzeit als Erwerbsform 
bleibt hier außen vor, da sie bei der Variation der Arbeitskräftenachfrage nicht 
wesentlich flexibler einsetzbar ist als Vollzeitarbeit. Ein solcher Vergleich zeigt, 
dass sowohl in der kurzen wie auch in der längeren Frist der Anteil der Betriebe, 
die per saldo flexible Beschäftigung durch Kernbelegschaften ersetzt haben, deut-
lich größer ist als der Anteil der Betriebe, die den umgekehrten Weg einschlugen 
(Tabelle 5). Der Anteil der Betriebe, die ihre Kernbelegschaften erweiterten, war 
ebenfalls größer als der Anteil der komplementär operierenden Betriebe, die bei-
de Arten von Beschäftigung gleichzeitig entweder auf- oder abbauten. Dagegen 
haben im Zeitraum 2012 bis 2017 nur 8,9 Prozent der Betriebe die Nutzung flexi- 
bler Erwerbsformen ausgeweitet, ohne gleichzeitig auch die unflexiblen Kernbe-
legschaften zu erweitern.

Betriebliche Merkmale und Einsatzstrategien befristeter Beschäftigung
Da die befristete Beschäftigung die flexible Erwerbsform ist, die zurzeit am meisten 
in der Diskussion um eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen steht,

Tabelle 5: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/KwLT65tnLncAfSW

Gesunken 2,0 3,2 8,3
Gleich geblieben 13,3 42,9 17,0
Gestiegen 6,1 3,4 3,8

Veränderung der Beschä�igtenanzahl in flexiblen Erwerbsformen
und Anzahl unbefristet Beschä�igter   

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

Quellen: IAB-Betriebspanel; Institut der deutschen Wirtscha�

Werkverträge Gesunken Gestiegen

Gesunken Gleich geblieben Gestiegen

2016 bis 2017

2012 bis 2017

Zeitarbeit

Gleich gebliebenWerkverträge, Zeitarbeit 
und Befristungen Gesunken Gestiegen

2016 bis 2017 Unbefristet Beschä�igte

Gesunken 4,1 2,1 10,9
Gleich geblieben 19,8 22,9 25,6
Gestiegen 6,6 2,3 5,9

Tabelle 5

Prozent der Betriebe

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/KwLT65tnLncAfSW
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werden im Folgenden zwei Typen von Betrieben im Hinblick auf betriebliche Cha-
rakteristika betrachtet:

■■ Betriebe, die die Anzahl befristet Beschäftigter ausweiteten und gleichzeitig die 
Anzahl unbefristet Beschäftigter reduzierten.

■■ Betriebe, die die Anzahl unbefristet Beschäftigter ausweiteten und gleichzeitig 
die Anzahl befristet Beschäftigter reduzierten. 

Betriebe, bei denen eine der beiden Beschäftigungsformen unverändert blieb oder 
beide gleichzeitig zunahmen oder schrumpften, bleiben außen vor.

Die Eigenschaften der beiden betrachteten Betriebstypen unterscheiden sich im 
Wesentlichen in dreierlei Hinsicht (Tabelle 6). Erstens ist der Anteil der Betriebe 
ohne Wettbewerbsdruck, die per saldo unbefristete in befristete Beschäftigungs-
verhältnisse umwandelten, leicht geringer als umgekehrt. Der Wettbewerbsdruck 
wird anhand der Frage „Wie beurteilen Sie den Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck, 
dem Ihr Betrieb ausgesetzt ist?“ empirisch operationalisiert. Die Antwortmöglich-
keiten lauten „kein Wettbewerbsdruck“, „geringer Wettbewerbsdruck“, „mittlerer 
Wettbewerbsdruck“ und „hoher Wettbewerbsdruck“. Allerdings sind die Differenzen 
nur marginal. Der Wettbewerbsdruck erscheint als kein besonders guter Indikator 
betrieblicher Unsicherheit. Zweitens ist unter den Betrieben, die unbefristete durch 
befristete Beschäftigung ersetzt haben, auch der Anteil mit gesunkenem Geschäfts-
volumen höher, dafür der Anteil der Betriebe mit gestiegenem Geschäftsvolumen 
geringer. Beides sind Indizien dafür, dass Betriebe mit einer guten Geschäftslage 
zu einer Höhergewichtung der unbefristeten zulasten der befristeten Beschäftigung 
neigen. Betriebe mit schlechter Geschäftslage hingegen nutzen Befristungen als 
ein Instrument, um auf die gestiegene Unsicherheit über ihre zukünftige Arbeits-
kräftenachfrage zu reagieren.

Drittens zeigen sich Unterschiede in zwei Branchen. Während im Gastgewerbe eher 
die befristete zulasten der unbefristeten Beschäftigung höher gewichtet wurde, 
verhielt es sich im Handel andersherum. Im Gastgewerbe war im Jahr 2017 trotz 
gestiegenen Umsatzes und gestiegener Gesamtbeschäftigung die Rentabilität 
deutlich geringer als im Vorjahr. Sowohl die Bruttowertschöpfung als auch der 
Bruttobetriebsüberschuss gingen zurück. Möglicherweise liefert das eine Erklärung
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Tabelle 6: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/JKewzmNTXfatpc6

für die  gestiegene Nutzung von Befristungen. Die übrigen Branchen zeigen zwischen 
den beiden betrachteten Betriebstypen keine nennenswerten Unterschiede. Auch 
andere betriebliche Merkmale differieren kaum. Weder innovative oder nicht-in-
novative Betriebe noch solche mit oder ohne Betriebsrat oder Branchentarifvertrag 
unterscheiden sich wesentlich im Charakter des betrieblichen Einsatzes von Be-
fristungen.Die Betriebsgröße kann ebenfalls keine Unterschiede zwischen den 
beiden Betriebstypen aufzeigen. Ebenso wenig ist die Frage von Bedeutung, ob ein 
Betrieb in West- oder Ostdeutschland liegt.

Wettbewerbsdruck
Keiner 14,7 16,8
Gering 16,4 14,1
Mittel 34,3 35,4
Hoch 34,6 33,7
Geschä�svolumen 2016 bis 2017  
Gesunken 13,6   9,2
Gleich geblieben 51,9 53,3
Gestiegen 26,5 30,0
Produktinnovation   7,1   7,4
Prozessinnovation 14,8 13,5
Branchentarifvertrag 37,0 36,8
Betriebsrat 25,6 23,8
Betriebsgröße  
Unter 20 Beschä�igte 54,6 54,4
20 bis 199 Beschä�igte 40,6 40,8
200 und mehr Beschä�igte   4,8   4,9
Branche (Auswahl)  
Gastgewerbe 13,8   8,9
Groß- und Einzelhandel 17,5 23,3
Westdeutschland 79,9 80,3

Tabelle 6

Anteile in Prozent (Spaltenprozente)
Betriebliche Eigenscha�en

Betriebe, die 2016 bis 2017 
Befristungen ausweiteten und 
unbefristete Beschä�igung 
reduzierten

Betriebe, die unbefristete 
Beschä�igung 2016 bis 2017 
ausweiteten und Befristungen 
reduzierten

Quellen: IAB-Betriebspanel; Institut der deutschen Wirtscha�

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/JKewzmNTXfatpc6
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Determinanten der Befristungsquote
Die qualitative Veränderung der Beschäftigung in verschiedenen Erwerbsformen 
resultiert aus einer Aggregation der im Datensatz grundsätzlich verfügbaren Infor-
mationen. Um alle Informationen zu nutzen, bietet es sich an, den betrieblichen 
Anteil der befristet Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung ohne Auszubilden-
de im Querschnitt zu schätzen. Da hierbei die abhängige Variable als Anteil definiert 
ist, kommt ein Fractional Logit-Modell zum Einsatz (Tabelle 7). Das Modell kann 
insgesamt die Variation der betrieblichen Befristungsquoten erklären, auch wenn 
die Güte der Anpassung eher gering ist. Die geschätzten Befristungsquoten liegen 
zum Teil weit unter denen, die für die Gesamtwirtschaft ausgewiesen werden. Dies 
liegt daran, dass die Befunde repräsentativ für Betriebe sind, aber nicht für Be-
schäftigte.

Betriebe, die Veränderungen der zukünftigen Entwicklung des Geschäftsvolumens 
erwarten oder in dieser Hinsicht Unsicherheit verspüren, greifen signifikant häufiger 
zu Befristungen als Betriebe, die von einem gleichbleibenden Geschäftsvolumen 
ausgehen. Dabei ist es nicht in erster Linie entscheidend, ob die Erwartung positiv 
oder negativ ist. Dazu passt, dass der verspürte Wettbewerbsdruck keinen signifi-
kanten Einfluss ausübt. Nicht eine pessimistische Geschäftserwartung per se führt 
zu einem erhöhten Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse, sondern Unsi-
cherheit über künftige Entwicklungen. Signifikant höher ist die Befristungsquote 
darüber hinaus in Betrieben, die im Vorjahr eine Prozessinnovation vorgenommen 
haben. Zwar könnte man vermuten, dass die dadurch ausgelöste Unsicherheit über 
den künftigen Personalbedarf die Befristungsneigung erhöht. Dies müsste jedoch 
auch für die Einführung von Produktinnovationen gelten, die aber keine signifi-
kanten Effekte zeigt. Einen signifikant erhöhenden Einfluss auf die Befristung hat 
die Anwendung eines Branchentarifvertrages gegenüber der Alternative, keinen 
Tarifvertrag anzuwenden. Eine These wäre, dass der Branchentarifvertrag weniger 
Spielraum hinsichtlich der Nutzung anderer flexibler Erwerbsformen erlaubt. Beim 
Haustarifvertrag zeigt sich dagegen kein derartiger Effekt. Auch die Existenz eines 
Betriebsrates wirkt sich nicht auf die Befristungsneigung aus.

Ein wesentlicher Faktor zur Erklärung der Befristungsquote ist die Betriebsgröße. 
Unter sonst gleichen Bedingungen ist die Befristungsneigung umso höher, je grö-
ßer der Betrieb ist. So liegt das geschätzte Mittel für Betriebe mit 200 bis unter 500
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Hätten 2016 zusätzliches Personal benötigt, um mehr Umsatz zu erzielen.
Nein – 0,028 0,002
Ja 0,128 0,031 0,002
Wettbewerbsdruck   
Keiner – 0,029 0,007
Geringer 0,010 0,030 0,004
Mittlerer –0,046 0,028 0,002
Hoher 0,030 0,030 0,003
Erwartete Entwicklung des Geschä�svolumens   
Etwa gleich bleiben – 0,025 0,002
Eher steigen 0,226** 0,032 0,003
Eher sinken 0,404** 0,036 0,005
Weiß noch nicht 0,465** 0,038 0,007
Produktinnovation eingeführt   
Ja – 0,030 0,005
Nein –0,037 0,029 0,002
Prozessinnovation eingeführt   
Ja – 0,038 0,005
Nein –0,315** 0,028 0,002
Tarifvertrag   
Branchentarifvertrag – 0,034 0,003
Haus-/Firmentarifvertrag –0,246 0,027 0,005
Kein Tarifvertrag –0,229* 0,027 0,002
Betriebsrat   
Ja – 0,029 0,004
Nein 0,025 0,029 0,002
Größenklasse   
0 bis 4 Beschä�igte – 0,018 0,003
5 bis 9 Beschä�igte 0,268 0,023 0,003
10 bis 19 Beschä�igte 0,667*** 0,033 0,004
20 bis 49 Beschä�igte 1,234*** 0,057 0,005
50 bis 99 Beschä�igte 1,725*** 0,089 0,009
100 bis 199 Beschä�igte 1,847*** 0,099 0,012
200 bis 499 Beschä�igte 2,037*** 0,116 0,015
500 und mehr Beschä�igte 1,910*** 0,104 0,016
Betriebsstandort   
West (ohne Berlin) – 0,029 0,002
Ost (einschließlich Berlin) 0,020 0,030 0,003
Branche   
Land- und Forstwirtscha�, Fischerei – 0,031 0,011
Bergbau/Energie/Wasser/Abfall –0,546 0,018 0,005
Nahrung/Genuss –0,076 0,029 0,008
Verbrauchsgüter –1,055** 0,011 0,003
Produktionsgüter –0,255 0,024 0,005
Investitions-/Gebrauchsgüter –1,307***  0,009 0,001
Baugewerbe –0,634 0,017 0,004
Großhandel, Handel und Reparatur von Kfz –0,572 0,018 0,003

Tabelle 7

Variable

Fractional Logit-Schätzung des betrieblichen Anteils befristet 
Beschä�igter (jeweils ohne Auszubildende)   

Koe�izient Geschätzter Anteil Standardfehler
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Tabelle 7: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/75rHtyAwpBWrszE

Beschäftigten mit 11,6 Prozent weit über dem Schätzwert für Betriebe mit bis zu 
fünf Beschäftigten, der lediglich bei 1,8 Prozent liegt – wobei in dieser Gruppe der 
Kleinbetriebe eine Rolle spielen dürfte, dass der gesetzliche Kündigungsschutz 
nicht greift. Der Zusammenhang von Befristung und Betriebsgröße ist in mehreren 
Studien auch deskriptiv oder im Hinblick auf befristete Neueinstellungen belegt 
(Bechmann et al., 2011, 41; Gürtzgen et al., 2019, 5). Es kann vermutet werden, dass 
größere Betriebe eher die erforderlichen rechtlichen und personalwirtschaftlichen 
Ressourcen aufbringen können, die erforderlich sind, um Befristungen zu admi- 
nistrieren. Zudem verteilen sich administrative Fixkosten auf mehr Beschäftigte, 
was die Durchschnittskosten geringer hält. 

Neben dem ausgeprägten Größeneffekt können einzelne Brancheneffekte festge-
stellt werden. Hier bietet die Betrachtung der Koeffizienten keine Orientierung, da 
lediglich die Differenzen zur Referenzbranche ausgewiesen werden können. Hilf-
reicher ist die Betrachtung der geschätzten Mittel und deren Standardfehler. 
Tendenziell geringe Befristungsquoten zeigen sich dabei in Branchen des Verar-
beitenden Gewerbes und im Baugewerbe. Im Dienstleistungssektor ist die Be- 

Tabelle 7 Fortsetzung

Branche
Einzelhandel 0,172 0,036 0,005
Verkehr und Lagerei –0,085 0,029 0,006
Information und Kommunikation –0,549 0,018 0,006
Gastgewerbe 1,060*** 0,081 0,010
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen –2,105 0,004 0,003
Wirtscha�liche, wissenscha�liche und 
freiberufliche Dienstleistungen –0,123 0,027 0,004
Erziehung und Unterricht 0,286 0,040 0,011
Gesundheits- und Sozialwesen –0,109 0,028 0,005
Sonstige Dienstleistungen 0,272 0,040 0,009
Interessenvertretungen 0,104 0,034 0,015
Ö�entliche Verwaltung 0,839 0,067 0,069
Anteil Akademiker    1,213***  
Pseudo-r2 0,082 Chi2-Test 0,000

– : Referenzkategorie; */**/***: Signifikant auf 90-/95-/99-Prozent-Niveau; Geschätzte Mittel: Average Adjusted 
Predictions; n = 11.274.   
Quellen: IAB-Betriebspanel; Institut der deutschen Wirtscha� 

Koe�izient Geschätzter Anteil Standardfehler

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/75rHtyAwpBWrszE
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fristungsneigung höher, wobei Banken und Versicherungen eine Ausnahme dar-
stellen. Die unter sonst gleichen Bedingungen höchsten Befristungsanteile weisen 
das Gastgewerbe und die öffentliche Verwaltung auf. Im Gastgewerbe ergaben sich 
offenbar gestiegene Flexibilitätsanforderungen, die über das Niveau anderer Bran-
chen deutlich hinausgehen. Bei der öffentlichen Verwaltung ist aufgrund der ge-
ringen Anzahl der Betriebe der Standardfehler des Schätzwerts so hoch, dass eine 
inhaltliche Interpretation als nicht sinnvoll erscheint. Eine erhöhte Befristungs-
quote weist darüber hinaus der Sektor Erziehung und Unterricht aus, obwohl zu-
sätzlich für den Anteil der Akademiker an den Beschäftigten kontrolliert wird. Hier 
dürfte sich das für öffentliche Bildungseinrichtungen privilegierte Befristungsrecht 
auswirken.

Fazit
Der empirische Befund ergibt erstens, dass zwischen einzelnen Formen flexibler 
Beschäftigung kaum Austauschprozesse stattfinden, obwohl sich der rechtliche 
Rahmen für einzelne Erwerbsformen im untersuchten Zeitraum durchaus geändert 
hat oder eine Änderung in Aussicht stand. Daraus lässt sich schließen, dass die 
flexiblen Erwerbsformen von den Betrieben nicht als Instrument der Flexibilisierung 
oder Kostensenkung genutzt werden, sondern spezifisch nach dem jeweiligen 
Einsatzzweck.

Zweitens sind zwischen flexiblen Erwerbsformen auf der einen Seite und dem 
unbefristeten sogenannten „Normalarbeitsverhältnis“ auf der anderen Seite keine 
Substitutionsprozesse feststellbar, die die These erhärten könnten, dass Betriebe 
systematisch Kernbelegschaften zugunsten flexibel einsetzbarer Randbelegschaf-
ten verkleinern. Ganz im Gegenteil zeigt sich – mit der Ausnahme der Teilzeitbe-
schäftigung – ein Übergewicht von Austauschprozessen zugunsten von Kernbeleg-
schaften und zulasten der flexiblen Erwerbsformen. Dies spricht stark für die 
These, dass Betriebe diese Erwerbsformen – wenn überhaupt – vorrangig komple-
mentär zu Kernbelegschaften einsetzen. Da in den untersuchten Zeiträumen die 
wirtschaftliche Entwicklung stabil verlief und Unsicherheiten zurückgingen, konn-
ten sie den Ausbau der Kernbelegschaften höher gewichten. Dazu passen drittens 
die Charakteristika der Betriebe, die im Gegensatz dazu befristete Beschäftigung 
höher gewichtet haben. Vor allem Unsicherheit über die künftige Geschäftsent-
wicklung führt dazu, dass mehr Befristungen vorgenommen werden. Darüber hi-
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naus bestehen vorrangig Größen- und Brancheneffekte, die unter anderem Ergeb-
nis der rechtlichen und personalwirtschaftlichen Herausforderungen des Einsatzes 
befristeter Beschäftigung sind.

Die Befunde können keine empirische Unterstützung für die politische Forderung 
nach einer stärkeren Regulierung flexibler Erwerbsformen im Allgemeinen und 
befristeter Beschäftigung im Besonderen liefern. Der betriebliche Einsatz erfolgt 
nach spezifischen Bedürfnissen und dient überwiegend als Instrument, Unsicher-
heiten über die künftige betriebliche Arbeitskräftenachfrage zu begegnen. Es finden 
sich keine Hinweise darauf, dass Betriebe in nennenswertem Umfang Kernbeleg-
schaften durch Arbeitnehmer in flexiblen Erwerbsformen ersetzen. Würden solche 
Erwerbsformen stärker reguliert, wie es die Bundesregierung im Fall der Be- 
fristungen plant, könnte dies dazu führen, dass Betriebe nicht in gleichem Maß 
unbefristet beschäftigen, sondern ihre Arbeitskräftenachfrage reduzieren. Damit 
verlören aber auch viele Berufseinsteiger und -wiedereinsteiger eine Einstiegschan-
ce, was zu Nachteilen in der Erwerbsbiografie führen kann (Schäfer, 2019).
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How Companies Use Flexible Forms of Employment

Companies are suspected of expanding the use of flexible forms of employment, such as fixed-term 
contracts, temporary and contingent work, at the expense of the development of their core workforce. 
An analysis of the IAB Establishment Panel shows, however, that a replacement process of this kind has 
only occurred in relatively few establishments. In fact, a greater number of companies have, on the 
contrary, deployed flexible forms of employment less and instead expanded their core workforce. For 
example, between 2012 and 2017 only 5.4 per cent of firms reduced their permanent staff and increased 
the number of temporary employees, while 8.3 per cent grew their permanent workforce and simulta-
neously cut the number of personnel on fixed-term contracts. Of the companies that make use of fle-
xible forms of employment an above-average number face uncertain business developments. This 
suggests that these companies’ employment strategy is a hedge against uncertainties in future labour 
demand. Using regulation to make the deployment of flexible forms of hiring more difficult could thus 
contribute to lower employment if companies are not prepared to shoulder the risk of taking on staff 
permanently.
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